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Hypothesentag-Gutachten
Die Gewinnerthese
Die dritte Herrschaft — konstitutive Beherrschung der Selbstbeschreibung

Initiale Fassung
Hypothese 3 (Expedition: Politische Philosophie & Gerechtigkeitstheorien) — Die dritte
Herrschaft

Kernsatz. Isaiah Berlins Unterscheidung von negativer und positiver Freiheit übersieht eine dritte Form
der Herrschaft: nicht den Zwang (Verletzung negativer Freiheit) und nicht die Bevormundung (Verletzung
positiver Freiheit), sondern die einseitige Verfügung über die Beschreibungssprache, in der ein Mensch sich
selbst versteht. Pettits republikanische Freiheit als Nicht-Beherrschung muss daher um eine epistemische
Dimension erweitert werden: Frei ist nur, wessen Selbstverständnis-Kategorien kein Anderer einseitig fixieren
kann.

Begründung. Berlin trennt Freiheit von (negativ) und Freiheit zu (positiv); Pettit setzt dagegen die
republikanische Nicht-Beherrschung — die Abwesenheit willkürlicher Verfügungsmacht. Beide denken
Herrschaft als Eingriff in Handlung oder Wollen. Doch wer die Kategorien stellt, in denen ich mich
beschreibe — Hackings looping effects, der Klassifikationsdruck der Institution —, beherrscht mich auf
einer Ebene, die vor Handlung und Wollen liegt: in der Prior-Architektur des Selbstverständnisses. Diese
konstitutive Herrschaft ist weder Zwang noch Bevormundung; sie lässt mich frei wählen — aber nur zwischen
Kategorien, die ein Anderer gesetzt hat. Das verbindet die Gerechtigkeitstheorie mit dem Vault-Befund zur
Externalisierung und zu den looping effects (vgl. [[06 Hypothesentag/2026-06-09]]), zeigt aber, dass dort eine
verborgene politische Dimension lag.

Falsifikationsbedingung. Falsifiziert, wenn sich zeigen lässt, dass jeder Fall vermeintlich konstitutiver
Herrschaft begrifflich vollständig entweder auf Zwang (negativ) oder Bevormundung (positiv) zurückführbar
ist — d.h. dass kein begrifflich eigenständiger dritter Typ existiert, sondern nur eine rhetorische Verdopplung
bestehender Kategorien.

Quelle. exploration_domaine: Politische Philosophie & Gerechtigkeitstheorien — H3 startet bei
Berlin/Pettit, nicht im Vault.

Reformulierte Fassung (nach Kritischem Professor)
Hypothese 3 — überarbeitet (Expedition: Politische Philosophie)

Kernsatz. Es gibt eine dritte, begrifflich eigenständige Form der Herrschaft — konstitutive Beherrschung: die
willkürliche einseitige Verfügung über die Beschreibungskategorien, in denen ein Mensch sich selbst versteht.
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Sie ist von Zwang (negativ) und Bevormundung (positiv) dadurch getrennt, dass sie die Wahlmenge selbst
formt, statt Wahl oder Wollen zu beschränken; und sie ist Herrschaft im Pettit’schen Sinn nur dann, wenn
die Kategoriensetzung unkontrollierbar willkürlich ist — der Kontrolle des Betroffenen entzogen.

Begründung. Der Reduktionseinwand wird durch zwei Trennschärfen beantwortet. Erstens Ebene:
Zwang und Bevormundung operieren auf Handlung bzw. Wollen bei gegebener Begriffsmenge; konstitutive
Beherrschung operiert vor der Wahl, auf der Menge selbst (Hackings looping effects, [[06 Hypothesentag/2026-
06-09]]). Zweitens Legitimitätskriterium: Nicht jede Kategorienvermittlung ist Herrschaft — Enkulturation,
die kontestierbare und plurale Kategorien bereitstellt, ist legitim. Illegitim (Beherrschung) ist erst die
willkürliche, einseitige und der Revision entzogene Fixierung. Damit ist die Erweiterung echt Pettit’sch:
Willkür, nicht bloß Einfluss, ist das Kriterium.

Falsifikationsbedingung. Falsifiziert, wenn jeder konstruierbare Fall willkürlicher, der Kontrolle entzogener
Kategorienfixierung sich restlos als verdeckter Zwang (Sanktion abweichender Selbstbeschreibung) oder
verdeckte Bevormundung (Manipulation des Wollens) analysieren lässt — ohne begrifflichen Rest.

Quelle. exploration_domaine: Politische Philosophie & Gerechtigkeitstheorien.

Expertenrunden und Synthese
7. Expertenrunde 1 — unabhängige Gutachten
Panel-Konfiguration. Klassifikation: ethisch_praktische_hypothese. Panel: Kant, Popper, Wittgenstein,
Plessner, Aristoteles, Nietzsche, Hannah Arendt.

Gutachten 1 — Kant

Die These berührt den Kern dessen, was ich Autonomie genannt habe. Freiheit ist nicht bloß Abwesenheit
äußeren Zwangs (Berlins negativer Pol) und nicht bloß Verwirklichung eines wahren Selbst (sein positiver),
sondern Selbstgesetzgebung der Vernunft. Nun fragt die These nach der Herrschaft über die Begriffe, in denen
ich mich selbst denke. Das ist tiefer als beide Berlin’schen Pole, denn es betrifft die Bedingung der Möglichkeit
von Selbstbestimmung überhaupt: Wer die Kategorien meiner Selbstdeutung einseitig setzt, raubt mir nicht
eine Wahl, sondern die Form des Wählens. Doch hier ist quid facti und quid juris zu scheiden. Faktisch
empfange ich meine Begriffe stets von anderen — von Sprache, Erziehung, Vernunftgemeinschaft. Das ist
keine Herrschaft, sondern Mündigwerdung. Das Unrecht beginnt erst, wo ein fremder, willkürlicher Wille an
die Stelle meiner eigenen Gesetzgebung tritt und mir die Revision meiner Kategorien strukturell verwehrt. Ich
rate dringend, das Kriterium nicht an der Vermittlung von Kategorien festzumachen — die ist unvermeidlich
und gut —, sondern an der Heteronomie: der Ersetzung meines selbstgesetzgebenden Vernunftgebrauchs
durch fremde Willkür. Dann ist die dritte Herrschaft kein vager Zusatz, sondern eine präzise Verletzung der
Autonomie.

Gutachten 2 — Popper

Eine begriffliche These, und doch macht sie sich angreifbar — das schätze ich. Der entscheidende Satz ist die
Falsifikationsbedingung: widerlegt, wenn jeder Fall sich restlos auf Zwang oder Bevormundung zurückführen
lässt. Das ist der richtige Test für eine konzeptuelle Behauptung. Aber zwei Warnungen. Erstens die
Immunisierungsgefahr, von der Seite der These selbst: Wenn jeder problematische Einfluss nachträglich zur
‘konstitutiven Beherrschung’ erklärt wird, sobald Zwang und Bevormundung nicht greifen, dann ist der dritte
Typ nur ein Auffangbecken für alles Unerklärte. Das Kriterium der Willkür muss vorab und unabhängig
spezifiziert sein. Zweitens: Die offene Gesellschaft lebt davon, dass Selbstbeschreibungen kritisierbar und
revidierbar bleiben. Genau hier liegt der prüfbare Kern — nicht ob jemand mir Kategorien gibt, sondern
ob das Institutionengefüge mir erlaubt, sie zu bestreiten und auszutauschen. Das ist beobachtbar: Gibt es
kontestierende Kategorien, gibt es Austrittsoptionen, gibt es konkurrierende Beschreibungsanbieter? Ich
empfehle, die These an dieser Stelle zu operationalisieren — Beherrschung liegt vor, wo der Revisions- und
Kritikpfad strukturell geschlossen ist. Dann wird aus einem Begriff ein prüfbares soziales Faktum.

Gutachten 3 — Wittgenstein

Ein Bild hält die These gefangen: das Bild eines Mannes, der in fremden Kategorien ‘eingesperrt’ ist. Man
muss fragen, in welchem Sprachspiel der Satz ‘er beherrscht meine Selbstbeschreibung’ seinen Ort hat. Es
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gibt Fälle, in denen wir das klar sagen: die Sekte, die jedem Mitglied vorschreibt, was es über sich denken
darf; das Regime, das nur ein Vokabular der Selbstdeutung duldet. Dort hat das Wort ‘Herrschaft’ Zähne —
es zeigt sich im Verhalten, in Sanktion, in Schweigen. Aber ich warne vor der grammatischen Täuschung, aus
‘konstitutiver Beherrschung’ einen verborgenen Gegenstand zu machen, eine dritte Sache neben Zwang und
Bevormundung, die irgendwo im Begriffsraum sitzt. Es ist kein Ding; es ist eine Familie von Fällen, in denen
wir so reden. Der Fehler wäre, eine scharfe Wesensgrenze zu suchen, wo nur Familienähnlichkeit ist. Mein
Rat: nicht definieren, was die dritte Herrschaft ihrem Wesen nach sei, sondern die Praxis beschreiben, in der
wir jemanden über die Selbstbeschreibung eines anderen herrschen sehen. Wer fixiert hier was, mit welchen
Mitteln, gegen welchen Widerstand? Zeigt sich ein Unterschied im Tun, hat die These Substanz. Zeigt sich
keiner, war es eine schöne Verdopplung des Wortes ‘Freiheit’.

Gutachten 4 — Plessner

Diese These liegt meiner Anthropologie nahe. Der Mensch ist exzentrisch positioniert: er fällt nicht mit
sich zusammen, er steht zugleich außerhalb seiner und verhält sich zu sich. Eben diese Selbstdistanz ist
das, was die dritte Herrschaft angreift — und zugleich das, was ihr Grenzen setzt. Denn solange ich mich
zu meiner Selbstbeschreibung verhalten, sie befragen, mich ihr entziehen kann (im Tabu, in der Askese,
in der Ironie), bin ich nicht vollständig beherrscht. Die konstitutive Beherrschung gelingt nur dort, wo die
exzentrische Stellung selbst stillgelegt wird — wo der Mensch dahin gebracht wird, seine fremdgesetzten
Kategorien für seine eigene, alternativlose Natur zu halten. Das ist der eigentliche Ort des Unrechts: nicht
dass mir Begriffe gegeben werden, sondern dass mir die Distanz zu ihnen genommen wird. Ich würde daher
die These verschärfen: Die dritte Herrschaft ist die Herrschaft, die die Exzentrizität verbirgt — die mich
glauben macht, es gebe keinen Standpunkt außerhalb der mir gelieferten Selbstbeschreibung. Damit gewinnt
sie auch ihr Falsifikat: Wo Menschen ihre Kategorien als kontingent erfahren und durchspielen können, liegt
keine Beherrschung vor, sondern nur Vermittlung.

Gutachten 5 — Aristoteles

Mir scheint die These richtig gesehen, aber sie braucht das Maß, das ihr fehlt: das Kriterium des Wohls,
dem die Kategorienbildung dient. Jede Polis bildet ihre Bürger durch ethos — durch Gewöhnung in geteilte
Begriffe des Guten, des Edlen, des Schändlichen. Ohne diese Einübung gäbe es keinen tugendhaften Menschen,
denn Tugend ist nichts Angeborenes. Die Vermittlung von Selbstdeutungskategorien ist also nicht an sich
Herrschaft, sondern die Bedingung des guten Lebens. Despotisch wird sie erst, wenn sie nicht mehr dem
Wohl des Gebildeten dient, sondern allein dem Vorteil dessen, der bildet — so wie der Herr den Sklaven nicht
um des Sklaven willen formt, sondern um seiner selbst willen. Hier liegt die Trennlinie: Königlich-politische
Kategorienbildung zielt auf die Vervollkommnung des Beschriebenen und macht ihn fähig, selbst zu urteilen;
despotische bindet ihn auf Dauer an die Sicht des Herrn. Ich rate, die dritte Herrschaft nicht primär über
die Willkür, sondern über den Zweck zu bestimmen: Wem nützt die Fixierung? Macht sie den Menschen
urteilsfähig oder hält sie ihn in Abhängigkeit? Das ist auch praktisch unterscheidbar — am Ergebnis, ob der
Beschriebene zum eigenen phronesis-Gebrauch gelangt.

Gutachten 6 — Nietzsche

Endlich spricht jemand aus, was die Freiheitsfreunde verschweigen: Wer die Namen vergibt, herrscht. Das
Herrenrecht, Namen zu geben, reicht so weit, dass man den Ursprung der Sprache selbst als Machtäußerung
der Herrschenden fassen muss — sie siegelten die Dinge und Handlungen mit einem Laut und nahmen sie
damit gleichsam in Besitz. Eure ‘konstitutive Beherrschung’ ist diese Urtatsache, spät und zahm formuliert.
Aber ich widerspreche der Einordnung. Ihr wollt sie als dritten Typ neben Zwang und Bevormundung
stellen, als wäre sie die seltene Ausnahme. Sie ist nicht die Ausnahme — sie ist der Grund, aus dem Zwang
und Bevormundung erst ihre Form gewinnen. Alle Kultur beginnt mit der gewaltsamen Einprägung von
Selbstdeutungen: Schuld, Sünde, Gewissen, der ‘gute Mensch’ — lauter eingebrannte Kategorien. Und nun
die unbequeme Frage, der ihr ausweicht: Ist diese Herrschaft denn ein Übel? Eine Kultur ohne aufgeprägte
Selbstbilder gibt es nicht. Die wahre Frage ist nicht, wie man der dritten Herrschaft entkommt — das
kann niemand —, sondern welche Selbstbeschreibungen das Leben steigern und welche es verkleinern. Eure
Falsifikation greift zu kurz: Nicht ob ein dritter Typ existiert, ist die Sache, sondern ob er lebensfördernd
oder lebensfeindlich gebraucht wird. Hütet euch, ihn moralisierend zum bloßen Unrecht zu erklären.

Gutachten 7 — Hannah Arendt

Die These trifft etwas, das ich aus der Analyse des Totalitären kenne. Macht entsteht zwischen Menschen, die
handelnd und sprechend im Raum der Erscheinung zusammenkommen — und sie lebt von Pluralität, davon,
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dass die Welt aus vielen Perspektiven erscheint. Was die These ‘konstitutive Beherrschung’ nennt, ist der
Angriff auf eben diese Pluralität: die Erzwingung einer einzigen Sprache der Selbst- und Weltdeutung, in der
nichts Neues mehr erscheinen kann. Das ist nicht Zwang im gewöhnlichen Sinn und nicht bloße Bevormundung.
Es ist die Logik der Ideologie: ein geschlossenes Deutungssystem, das jeden Befund schon vorweg interpretiert
und dem Einzelnen die Fähigkeit nimmt, von sich aus zu beginnen. Ich teile darum den Kern der These, mahne
aber zur Schärfung des Maßes. Das Unterscheidende ist nicht, dass Kategorien gegeben werden — Welt und
Gemeinsinn geben sie immer —, sondern ob der öffentliche Raum offen bleibt, in dem diese Kategorien
zwischen Gleichen bestritten, geprüft und erneuert werden. Herrschaft liegt vor, wo dieser Raum monopolisiert
ist; Freiheit, wo er plural bleibt. Ich würde die dritte Herrschaft daher als Zerstörung des gemeinsamen,
streitbaren Erscheinungsraums fassen — und ihr Gegenteil nicht in der isolierten Autonomie suchen, sondern
in der bewahrten Pluralität.

8. Expertenrunde 2 — Repliken-Runde
Verfahren. Jeder Experte hat die sechs anderen Gutachten aus Runde 1 erhalten und antwortet im Lichte
dieser Stimmen.

Replik 1 — Kant

Arendt und Plessner treffen denselben Punkt aus verschiedenen Richtungen, und beide bestätigen, was ich
Autonomie nannte: Das Unrecht liegt nicht in der Vermittlung der Kategorien, sondern in der Stilllegung
der Selbstgesetzgebung — bei Plessner die verborgene Exzentrizität, bei Arendt der monopolisierte
Erscheinungsraum. Beides sind Erscheinungsweisen der Heteronomie. Gegen Nietzsche muss ich aber
entschieden Stellung beziehen. Dass alle Kultur mit Einprägung beginnt, ist faktisch wahr und widerlegt
nichts. Aus dem Sein der Einprägung folgt kein Sollen ihrer Hinnahme. Gerade weil wir alle in fremden
Kategorien beginnen, ist der Übergang zur Mündigkeit — Sapere aude — die sittliche Aufgabe. Nietzsche
verwechselt die genetische Ubiquität mit der normativen Gleichgültigkeit. Aristoteles’ Zweckkriterium nähert
sich meinem, bleibt aber zu material: Wessen Wohl gedient wird, kann strittig sein. Das formale Kriterium
ist sicherer — ob dem Beschriebenen die Bedingung erhalten bleibt, sich selbst Gesetz zu geben, also seine
Kategorien aus eigener Vernunft zu prüfen und zu revidieren. Popper übersetzt genau dies ins Institutionelle:
offener Revisionspfad. Ich stimme zu, sofern man festhält, dass die Offenheit des Pfades nur der äußere Index
der inneren Autonomie ist, nicht ihr Ersatz.

Replik 2 — Popper

Die Runde hat mir das geliefert, worauf es ankommt: ein vorab spezifizierbares Kriterium. Plessners
‘Kontingenz-Erfahrung der eigenen Kategorien’, Arendts ‘offener Erscheinungsraum’, Kants ‘erhaltene
Revisionsfähigkeit’ und mein ‘geschlossener Kritikpfad’ sind dasselbe Falsifikat in vier Sprachen. Das ist
gut — Konvergenz unabhängiger Zugänge erhöht die Prüfbarkeit. Damit lässt sich die Immunisierungssorge
entschärfen: Konstitutive Beherrschung liegt vor, wenn der Pfad der Kategorienrevision strukturell geschlossen
ist — kein konkurrierendes Vokabular, keine Austrittsoption, Sanktion abweichender Selbstbeschreibung.
Das ist messbar und vorab definierbar, also kein Auffangbecken. Mit Nietzsche habe ich ein methodisches
Problem. Seine Behauptung, die dritte Herrschaft sei ‘der Grund aller Kultur’, ist so umfassend, dass sie nichts
ausschließt — und was nichts ausschließt, erklärt nichts. Das ist die klassische unwiderlegbare Allaussage.
Aristoteles’ Zweckkriterium teile ich teilweise, warne aber: ‘Wem nützt es’ ist oft erst rückblickend feststellbar
und lädt zur nachträglichen Umdeutung ein. Das prozedurale Kriterium — bleibt der Revisionspfad offen —
ist robuster, weil es im Vorhinein und am Verfahren prüfbar ist, nicht am behaupteten Endzweck.

Replik 3 — Wittgenstein

Ich sehe mit Genugtuung, dass mehrere Stimmen vom Wesen weg und zum Verfahren hin gehen. Popper,
Plessner, Arendt — sie hören auf zu fragen, was die dritte Herrschaft sei, und fangen an zu beschreiben, woran
man sie im Leben erkennt: geschlossener Pfad, stillgelegte Distanz, monopolisierter Raum. Das ist der richtige
Zug; es ist die übersichtliche Darstellung statt der Wesensdefinition. Eine Mahnung an Kant und Nietzsche,
die beide noch nach dem Einen suchen — der eine nach der reinen Autonomie, der andere nach dem Einen
Grund aller Kultur. Beide Male wird ein einzelnes Bild über die bunte Vielfalt der Fälle gestülpt. Es gibt nicht
die Selbstbeschreibung; es gibt das Reden über sich im Beichtstuhl, im Bewerbungsgespräch, in der Therapie,
vor Gericht, unter Freunden — lauter verschiedene Spiele mit verschiedenen Regeln, wer wie beschreiben
darf. ‘Beherrschung’ heißt in jedem etwas leicht anderes. Aristoteles’ Zweckfrage und Arendts Pluralität sind
nützliche Werkzeuge, aber für verschiedene Schrauben. Mein Rat bleibt: Sammelt die Fälle, ordnet sie nach
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Ähnlichkeit, und widersteht der Versuchung, das gemeinsame Wort ‘Herrschaft’ für ein gemeinsames Wesen
zu nehmen. Die These ist stark, solange sie eine Landkarte zeichnet und keine Metaphysik der dritten Freiheit.

Replik 4 — Plessner

Arendt und ich sind uns näher, als die verschiedenen Begriffe vermuten lassen: Ihr monopolisierter
Erscheinungsraum ist die soziale Außenseite dessen, was ich als stillgelegte Exzentrizität von innen
beschreibe. Wo die Pluralität der Perspektiven zerstört ist, fehlt dem Einzelnen der Spiegel, an dem er die
Kontingenz seiner Selbstdeutung überhaupt bemerken könnte. Beide Beschreibungen brauchen einander.
Kants Autonomie unterschreibe ich, möchte sie aber gegen ihre idealistische Verkürzung schützen: Die
Distanz zur eigenen Selbstbeschreibung ist nicht der Akt eines reinen Vernunftsubjekts, sondern eine
leiblich-exzentrische Lage — sie wird im Lachen, im Schamerleben, in der Rolle und im Bruch mit ihr
konkret. Gegen Nietzsche ist zu sagen: Ja, der Mensch wird stets in Kategorien geboren, und ja, eine
kategorienfreie Existenz ist eine Schimäre. Aber er übersieht die anthropologische Pointe — der Mensch ist
das Wesen, das sich zu seinen Prägungen verhalten kann. Diese Verhältnisfähigkeit ist nicht selbst nur eine
weitere Prägung, sondern ihre Bedingung. Genau hier liegt der Unterschied, den Nietzsche einebnet: Die
dritte Herrschaft ist real und unterscheidbar, weil sie etwas angreifen kann, das nicht beliebig setzbar ist —
die exzentrische Selbstdistanz. Aristoteles’ Ergebnis-Kriterium teile ich: Man erkennt sie daran, ob am Ende
ein Mensch steht, der sich zu sich verhalten kann.

Replik 5 — Aristoteles

Popper und Kant ziehen das prozedurale Kriterium dem materialen vor, und ich gebe zu, dass der offene
Revisionspfad praktisch leichter zu prüfen ist als die Frage, wem die Bildung nützt. Doch ich halte dagegen,
dass das Verfahren ohne den Zweck blind ist. Ein offener Kritikpfad, der zu nichts führt — der den Menschen
in endloser Revision seiner Selbstbilder hält, ohne ihn je zur phronesis, zur gefestigten Urteilskraft gelangen
zu lassen —, ist kein gutes Leben, sondern eine andere Krankheit. Freiheit ist nicht das ewige Offenhalten
aller Kategorien, sondern die Fähigkeit, in den richtigen die rechte Mitte zu treffen. Arendts Pluralität teile
ich als politische Bedingung, aber die Polis bildet auch, sie lässt nicht nur erscheinen; ein Erscheinungsraum
ohne paideia erzieht zur Zungenfertigkeit, nicht zur Tugend. Nietzsche hat insofern recht, als alle Bildung
mit Prägung beginnt und keine Kultur ohne sie auskommt — aber er irrt, wenn er daraus schließt, es gebe
kein Maß. Das Maß ist der Mensch, der durch die Bildung zum eigenen guten Urteil befähigt wird, gegen den,
der durch sie dauerhaft an fremdes Urteil gebunden bleibt. Dieser Unterschied ist am gebildeten Menschen
ablesbar, nicht bloß am Verfahren seiner Bildung.

Replik 6 — Nietzsche

Wie vorhersehbar: Kaum spreche ich aus, dass Namengebung Herrschaft ist, eilen alle herbei, das Maß zu
retten. Kant ruft ‘Heteronomie’, Arendt ‘Monopol’, Popper ‘geschlossener Pfad’, Aristoteles ‘wem nützt es’

— lauter Vokabeln, um die eine unbequeme Einsicht wieder einzuhegen: dass ihre geliebte Freiheit selbst ein
aufgeprägtes Selbstbild ist, das Werk einer bestimmten Herrschaft, der priesterlich-moralischen. Ihr fragt,
ob der Revisionspfad offen sei — aber wer hat euch gelehrt, Offenheit für ein Gut zu halten? Auch das ist
eine eingebrannte Kategorie. Dennoch, ich bin nicht unbillig: Plessners Verhältnisfähigkeit gebe ich zu. Es
gibt einen Unterschied zwischen dem Herdentier, das seine Etiketten für Natur hält, und dem, der sie als
gemacht durchschaut und neu dichten kann. Aber das ist kein Schutz vor der dritten Herrschaft — es ist
ihre höchste Ausübung, an sich selbst vollzogen. Der freie Geist entrinnt der Fremdbeschreibung nicht in
die Beschreibungslosigkeit, sondern indem er selbst zum Schöpfer seiner Werte wird, zum Namengeber. Eure
Antinomie löst sich nicht: Beschreibung ist immer Herrschaft. Die Frage ist allein, ob über dich oder durch
dich. Hört auf, daraus ein Unrecht zu machen, und macht eine Kunst daraus.

Replik 7 — Hannah Arendt

Die Konvergenz freut mich, doch ich muss sie gegen ein Missverständnis schützen, das bei Kant und Plessner
droht. Beide suchen das Bollwerk gegen die dritte Herrschaft im Einzelnen — in der Autonomie der Vernunft,
in der exzentrischen Selbstdistanz. Das ist nicht falsch, aber es ist nicht genug, und es ist gefährlich, wenn
es allein steht. Denn der Einzelne, in sich zurückgezogen, verfügt über keinen Halt gegen ein geschlossenes
Deutungssystem; im Gegenteil, gerade die Vereinzelung macht ihn für Ideologie empfänglich, wie das totale
Herrschaftssystem zeigt. Die Distanz zur eigenen Selbstbeschreibung ist keine Leistung des isolierten Subjekts,
sondern eine Gabe der Pluralität: Ich kann meine Kategorien nur als kontingent erfahren, wo andere sie anders
gebrauchen und mir im gemeinsamen Raum widersprechen. Darum widerspreche ich Nietzsche am schärfsten:
Sein Ausweg — selbst zum Namengeber werden — verlängert nur die Logik der Herrschaft ins Einsame.
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Freiheit ist nicht das souveräne Umdichten der eigenen Werte, sondern das Handeln und Sprechen unter
Gleichen, die nicht beherrscht werden können, weil keiner allein das Vokabular besitzt. Aristoteles’ paideia
und Poppers offener Pfad sind richtig, sofern sie politisch gemeint sind: nicht als Erziehung des Einzelnen
zum richtigen Urteil, sondern als Erhaltung des Raums, in dem Urteile sich aneinander bilden.

9. Synthese im Sokrates-Modus
Konvergenzen. Wenn ich die vierzehn Gutachten recht verstehe, so kommen fünf der sieben Stimmen in
einem überein, das keiner von ihnen zu Beginn so deutlich sah: Das Unrecht, das die These sucht, liegt nicht
dort, wo sie es zuerst vermutete — nicht im bloßen Geben der Kategorien. Kant sagt es streng: Faktisch
empfangen wir unsere Begriffe stets von anderen, und das ist Mündigwerdung, nicht Herrschaft. Aristoteles
bestätigt es aus der Praxis der Bildung: Ohne Einübung in geteilte Begriffe kein tugendhafter Mensch. Wo
also liegt dann das Unrecht? Vier Stimmen antworten mit demselben Wort in vier Sprachen. Kant nennt es die
Stilllegung der Selbstgesetzgebung; Plessner das Verbergen der exzentrischen Distanz, sodass der Mensch seine
fremdgesetzten Kategorien für alternativlose Natur hält; Arendt die Monopolisierung des Erscheinungsraums,
in dem nichts Neues mehr erscheinen kann; Popper den strukturell geschlossenen Kritikpfad. Das ist, recht
besehen, ein und dasselbe Falsifikat — die geschlossene Revision der Selbstdeutung.

Divergenzen. Hier muss ich sauber trennen, was sich nur scheinbar widerspricht. Wittgenstein streitet nicht
über die Sache, sondern über die Grammatik: Er warnt, aus der dritten Herrschaft ein verborgenes Wesen zu
machen, ein Drittes neben Zwang und Bevormundung. Das ist eine begriffliche Differenz — er empfiehlt die
Landkarte der Fälle statt der Definition, und die Konvergenten können ihm folgen, ohne ihre Sache aufzugeben.
Aristoteles und Popper hingegen streiten methodisch: Genügt das Verfahren (offener Pfad), oder braucht es
den Zweck (gefestigte Urteilskraft)? Das ist keine Wortfrage. Und Nietzsche schließlich streitet substanziell

— er bestreitet, dass hier überhaupt ein Unrecht vorliege. Diese drei Ebenen dürfen nicht vermengt werden;
nur die letzte berührt die Geltung der These selbst.

Produktive Antinomien. Zwei Spannungen lassen sich nicht auflösen, ohne die These zu verflachen.
Die erste, schärfste, steht zwischen Nietzsche und dem Paar Kant–Arendt. Nietzsche hat recht: Wer die
Namen vergibt, herrscht, und keine Kultur beginnt ohne eingebrannte Selbstbilder — die dritte Herrschaft
ist genetisch ubiquitär. Kant antwortet ebenso richtig: Aus dem Sein der Prägung folgt kein Sollen ihrer
Hinnahme; gerade weil wir in fremden Kategorien beginnen, ist der Ausgang in die Mündigkeit die sittliche
Aufgabe. Diese Antinomie — Allgegenwart gegen normative Unterscheidbarkeit — muss gehalten werden,
denn ließe man Nietzsche allein, verschwände das Unrecht; ließe man Kant allein, verschwände die unbequeme
Wahrheit, dass auch die Freiheit ein aufgeprägtes Bild ist. Die zweite Antinomie steht zwischen Popper und
Aristoteles: Verfahren gegen Telos. Ein ewig offener Revisionspfad, der nie zur Urteilskraft führt, wäre selbst
eine Unfreiheit — und doch ist jedes feste Telos prüfbar nur am Verfahren.

Reformulierungs-Anstoß. Der Vorschlag, der die meisten Konvergenzen aufnimmt, ohne die Antinomien
zu unterdrücken, stammt von Arendt — geschärft durch Plessner. Beide zeigen, dass die Distanz zur
eigenen Selbstbeschreibung keine Leistung des isolierten Subjekts ist. Ich erfahre meine Kategorien nur dort
als kontingent, wo andere sie anders gebrauchen und mir im gemeinsamen Raum widersprechen. Damit
verschiebt sich das Gegenteil der dritten Herrschaft: nicht die souveräne Autonomie des Einzelnen (Nietzsches
Ausweg verlängert die Herrschaft nur ins Einsame), sondern der bewahrte, plurale Streitraum. Die finale
Fassung nimmt dies auf, indem sie das beobachtbare Korrelat — den offenen Revisionspfad — ausdrücklich
intersubjektiv fasst.

Offene Frage. Eine Frage bleibt für die nächste Runde: Genügt der offene Revisionspfad als Kriterium, oder
verlangt Freiheit zusätzlich ein materiales Telos? Sie wird als #verzweigung-offen-revisionspfad-vs-telos-freiheit
an den nächsten Vault-Scan übergeben.

10. Finale Hypothese
Kernsatz. Neben Berlins negativer und positiver Freiheit gibt es eine dritte, begrifflich eigenständige Form
der Unfreiheit — die konstitutive Beherrschung: die willkürliche, einseitige und der Revision entzogene
Verfügung über die Kategorien, in denen ein Mensch sich selbst versteht. Sie operiert eine Ebene vor Handlung
und Wollen, auf der Wahlmenge der Selbstdeutung; und sie ist Herrschaft im Pettit’schen Sinn nur dort, wo
der Pfad der Kategorienrevision intersubjektiv geschlossen ist.

Begründung. Berlins Pole denken Herrschaft als Eingriff in Handlung oder Wollen; Pettit setzt die Nicht-
Beherrschung als Abwesenheit willkürlicher Verfügungsmacht. Wer aber die Kategorien stellt, in denen
ich mich beschreibe — Hackings looping effects, der Klassifikationsdruck der Institution —, beherrscht
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mich davor: in der Prior-Architektur des Selbstverständnisses ([[Cassirer - Regelung als transzendentales
Prinzip]]). Legitim bleibt die Vermittlung kontestierbarer, pluraler Kategorien (Enkulturation, Bildung);
illegitim wird erst die der Revision entzogene Fixierung. Das beobachtbare Maß ist nicht der einzelne
Akt, sondern die Offenheit des Streitraums (Arendt): konkurrierendes Vokabular, Austrittsoption, fehlende
Sanktion abweichender Selbstbeschreibung.

Falsifikationsbedingung. Widerlegt, wenn jeder Fall willkürlicher, der Kontrolle entzogener Kategorienfixierung
sich restlos als verdeckter Zwang oder verdeckte Bevormundung analysieren lässt — ohne begrifflichen
Rest; oder wenn der Grad der Geschlossenheit des Revisionspfades nicht mit den intuitiv als Beherrschung
beurteilten Fällen kovariiert.

11. Finale Bewertung mit Begründung und Lerneffekt

Kriterium Score Begründung
Originalität 9 Die epistemische dritte Freiheit

als Synthese Berlin × Pettit ×
Hacking ist weder im Vault
noch in der politischen Theorie
in dieser Form publiziert.

Falsifizierbarkeit 7 Als begriffsanalytische These
(Anker max 7) über
Reduktionsresistenz und
Kovarianz des
Revisionspfad-Grades prüfbar —
durch Arendts
Operationalisierung geschärft.

Begriffliche Klarheit 9 Ebenen-Trennung (vor
Handlung/Wollen),
Willkür-Kriterium und
intersubjektiver Revisionspfad
sind nach
Wittgenstein-Mahnung und
Kant-Replik sauber abgegrenzt.

Tiefe 9 Berührt den Grundbegriff der
Freiheit selbst und legt eine
bisher unbenannte Bedingung
der Selbstbestimmung frei.

Forschungsrelevanz 8 Anschluss an epistemische
Ungerechtigkeit (Fricker),
Republikanismus (Pettit) und
Klassifikationssoziologie
(Hacking).

Interdisziplinäre
Anschlussfähigkeit

8 Drei Felder docken an:
politische Theorie, soziale
Erkenntnistheorie, Soziologie
der Klassifikation.

Vault-Anschluss 7 Expedition mit Anschluss über
die looping-effects-Verzweigung;
vertieft die
Externalisierungs-Knoten,
startet aber extern.

Antinomie-Test 10 Nietzsche gegen Kant/Arendt
ist eine echt gehaltene, nicht
auflösbare Antinomie (Ubiquität
vs. normative Distinktheit).

Publikationsmöglichkeit 8 Geeignet für soziale
Erkenntnistheorie / politische
Philosophie; klar abgegrenzte
These mit Falsifikat.
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Kriterium Score Begründung
Summe 75

Lerneffekt der Pipeline

• Erstbewertung der überarbeiteten Hypothese (nach Kritischem Professor): 72
• Finale Bewertung (nach Expertenrunden und Reformulierung): 75
• Differenz: +3

Wesentliche Verbesserung: - Begriffliche Klarheit: 8 → 9 — die drei konvergierenden Kriterien
(Kant/Plessner/Arendt/Popper) schärfen das Maß zu einem Falsifikat. - Antinomie-Test: 9 → 10 —
die Nietzsche-Kant/Arendt-Spannung erwies sich in Runde 2 als wirklich nicht auflösbar.

Verschlechterung: keine. Die Falsifizierbarkeit bleibt durch den begriffsanalytischen Typ bei 7 gedeckelt —
kein Mangel der Ausarbeitung, sondern eine methodische Grenze.

Die Pipeline hat hier vor allem den Ort des Unrechts geschärft: vom Geben der Kategorien zur Stilllegung
ihrer Revision. Das ist der substanzielle Gewinn der Expertenrunden gegenüber der Erstfassung.

Frage an die nächste Runde

#verzweigung-offen-revisionspfad-vs-telos-freiheit — Genügt der offene Revisionspfad der
Selbstdeutung als Kriterium der Freiheit, oder verlangt Freiheit zusätzlich ein materiales Telos (gefestigte
Urteilskraft)?

Empfohlener Pickup-Anlass. Tag mit ethisch-praktischem oder tugendtheoretischem Schwerpunkt
(Aristoteles, MacIntyre, Pettit).

Anschlussverbindungen. [[06 Hypothesentag/2026-06-09]], [[Cassirer - Regelung als transzendentales
Prinzip]]

12. Empirie-Brücke (Phase 3.5, openai/gpt-4o-search-preview)
Modell. openai/gpt-4o-search-preview mit Web-Suche. Kosten. $0.0487 (Monatsausgabe
nach diesem Lauf: $1.0992 von 15 USD). Tokens. 2700. Dauer. 22.72 s. Empirie-Score. 7/10.

Empirische Konsequenzen
1. Fehlende Verfügbarkeit alternativer Selbstdeutungen — Individuen in geschlossenen sozialen

Systemen (z.B. Sekten, totalitäre Regime) haben keinen Zugang zu konkurrierenden Interpretationen
ihrer Identität. Beobachtbar in: qualitativen Interviews mit ehemaligen Mitgliedern solcher Gruppen.

2. Sanktionierung abweichender Selbstbeschreibungen — Abweichende Selbstdeutungen werden
innerhalb der Gruppe bestraft oder unterdrückt. Beobachtbar in: Analyse von Gruppenregeln und
Berichten über interne Disziplinarmaßnahmen.

3. Fehlender pluraler Erscheinungsraum — Es existiert kein öffentlicher Diskurs, der alternative
Selbstbeschreibungen ermöglicht. Beobachtbar in: Untersuchung der Medienlandschaft und öffentlichen
Kommunikation innerhalb der Gruppe.

Bestehende Befunde
Zu Konsequenz 1

• Stand: bestätigt
• Quellen:

– Coates, D. (2012). A symbolic interactionist understanding of the selves of former members of New
Religious Movements. Mental Health, Religion & Culture, 16(10). DOI: 10.1080/13674676.2012.737315

• Kurzbewertung: Die Studie zeigt, dass ehemalige Mitglieder von Neuen Religiösen Bewegungen oft
berichten, dass ihnen während ihrer Mitgliedschaft alternative Selbstdeutungen nicht zugänglich waren.
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Zu Konsequenz 2

• Stand: bestätigt
• Quellen:

– Howe, W. T. (2016). The mind of a warrior: new member encounter in rigidly structured totalistic
organizations. Texas Christian University. URL: https://repository.tcu.edu/handle/116099117/11277

• Kurzbewertung: Die Untersuchung dokumentiert, dass in totalitären Organisationen abweichende
Selbstbeschreibungen oft mit Sanktionen belegt werden, um die Kontrolle über die Mitglieder
aufrechtzuerhalten.

Zu Konsequenz 3

• Stand: bestätigt
• Quellen:

– Meier, J., Bögelein, N., & Neubacher, F. (2021). Eine biografische Perspektive auf Radikalisierungsverläufe.
Forensische Psychiatrie, Psychologie, Kriminologie, 16, 19–33. DOI: 10.1007/s11757-021-00693-6

• Kurzbewertung: Die Autoren zeigen, dass in radikalisierten Gruppen der öffentliche Diskurs stark
eingeschränkt ist, was alternative Selbstbeschreibungen verhindert.

Riskante Vorhersage (Schwellentest)
Vorhersage. In Organisationen mit geschlossenem Revisionspfad der Selbstdeutung korreliert der Grad der
Geschlossenheit positiv mit der Wahrnehmung von Unfreiheit durch die Mitglieder.

Methodenvorschlag. Durchführung einer quantitativen Studie, die den Zusammenhang zwischen dem
Grad der Geschlossenheit des Revisionspfades (gemessen durch Verfügbarkeit alternativer Selbstdeutungen,
Sanktionierung abweichender Selbstbeschreibungen und Pluralität des Erscheinungsraums) und der
subjektiven Wahrnehmung von Unfreiheit bei Mitgliedern verschiedener Organisationen untersucht.

Was wäre der widerlegende Befund? Ein nicht signifikanter oder negativer Zusammenhang zwischen der
Geschlossenheit des Revisionspfades und der Wahrnehmung von Unfreiheit würde die Hypothese widerlegen.

Offene empirische Fragen
• #verzweigung-offen-empirie-langzeitstudien — Langzeitstudien zur Entwicklung der Selbstdeutung

nach Verlassen geschlossener Gruppen fehlen.
• #verzweigung-offen-empirie-kulturelle-unterschiede — Untersuchungen, wie kulturelle Unterschiede die

Wahrnehmung von konstitutiver Beherrschung beeinflussen, sind rar.
• #verzweigung-offen-empirie-messinstrumente — Es mangelt an validierten Messinstrumenten zur

Erfassung der Geschlossenheit des Revisionspfades.

Empirie-Score
Score: 7/10

Begründung: Die These hat klar abgeleitete Konsequenzen, die in verschiedenen Feldern (Psychologie,
Soziologie) untersucht wurden. Es existieren relevante Datenkorpora, und ein Prüfpfad ist konstruierbar.
Allerdings sind weitere empirische Studien erforderlich, um die Hypothese umfassend zu testen.

13. Anhang — Externe Begutachtung (Phase 4, OpenRouter)
Modelle. Stage 1: perplexity/sonar-reasoning-pro. Stage 2: openai/gpt-4o-mini
(Popper-Persona). Stage 3: anthropic/claude-sonnet-4-6 (Hacking-Persona, ggf. Fallback
claude-3.5-sonnet). Token-Verbrauch und Kosten: siehe state/zweitmeinung-budget.json
(Monatsstand nach diesem Lauf: 1.1240 USD von 15 USD).

Stage 1 — Originalitätsprüfung (perplexity/sonar-reasoning-pro)

Stage übersprungen — Stage-Fehler: Upstream error from Perplexity (HTTP 502) — Perplexity-Inferenzserver
lieferte wiederholt Timeout/Fehler. Originalitaetspruefung im Auto-Lauf nicht verfuegbar (Anbieter-Ausfall,
nicht inhaltlich).
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Stage 2 — Falsifikationsversuch (openai/gpt-4o-mini, Popper-Persona)

Falsifikations-Audit

Die angegebene Falsifikationsbedingung der Hypothese ist grundsätzlich nachvollziehbar, jedoch besteht
die Gefahr der Immunisierung gegen Falsifikation. Die Bedingung verlangt, dass jeder konstruierbare Fall
willkürlicher, der Kontrolle entzogener Kategorienfixierung restlos als verdeckter Zwang oder Bevormundung
analysierbar ist. Diese Formulierung könnte dazu führen, dass die Hypothese in einer Weise interpretiert
wird, die es ermöglicht, sie durch das Hinzufügen von Hilfsannahmen oder die Umdeutung von Begriffen
zu verteidigen. Beispielsweise könnte argumentiert werden, dass eine vermeintliche Sanktionierung nicht als
Zwang oder Bevormundung gilt, wenn sie als Teil eines größeren sozialen Konstruktivismus verstanden wird.
Dies könnte die Hypothese vor Falsifikation schützen, indem sie sich auf eine vage Definition von Zwang
stützt, die nicht klar operationalisierbar ist.

Zudem könnte die Hypothese sich gegen Falsifikation immunisieren, indem sie alternative Erklärungen für die
beobachteten Phänomene einführt, die nicht direkt mit der konstitutiven Beherrschung in Verbindung stehen.
Beispielsweise könnte die Wahrnehmung von Unfreiheit als Ergebnis von individuellen psychologischen
Faktoren oder externen gesellschaftlichen Einflüssen interpretiert werden, was die Hypothese in ihrer
Falsifizierbarkeit schwächt.

Konkrete Falsifikationskandidaten

Um die Hypothese empirisch zu testen und mögliche Falsifikationskandidaten zu identifizieren, könnten
folgende empirischen Befunde herangezogen werden:

1. Studien zu offenen sozialen Systemen: Eine Untersuchung von Gruppen oder Gemeinschaften, die
als offen gelten, könnte zeigen, dass trotz der Verfügbarkeit alternativer Selbstdeutungen die Mitglieder
dennoch eine starke Wahrnehmung von Unfreiheit empfinden. Datenquellen könnten qualitative
Interviews oder Umfragen in solchen Gemeinschaften sein, um zu prüfen, ob die Wahrnehmung von
Unfreiheit unabhängig von der Geschlossenheit des Revisionspfades ist.

2. Vergleich von geschlossenen und offenen Gruppen: Eine vergleichende Analyse von geschlossenen
und offenen Gruppen könnte aufzeigen, dass in einigen geschlossenen Systemen (z.B. Sekten) die
Mitglieder eine positive Wahrnehmung ihrer Selbstdeutung haben, während in offenen Systemen (z.B.
demokratische Gemeinschaften) Mitglieder dennoch Unfreiheit erleben. Dies könnte durch Umfragen
zur Selbstwahrnehmung und zur Wahrnehmung von Unfreiheit in beiden Gruppen erfolgen.

3. Langzeitstudien über die Entwicklung der Selbstdeutung: Langzeitstudien, die die Entwicklung
der Selbstdeutung von Individuen nach dem Verlassen geschlossener Gruppen untersuchen, könnten
zeigen, dass ehemalige Mitglieder trotz der Abwesenheit von Sanktionen oder Zwang weiterhin
Schwierigkeiten haben, alternative Selbstdeutungen zu entwickeln. Dies könnte durch qualitative
Interviews und psychologische Beurteilungen geschehen.

Schwellentest

Der entscheidende Schwellentest könnte wie folgt formuliert werden:

Vorhersage. In Organisationen mit geschlossenem Revisionspfad der Selbstdeutung korreliert der Grad der
Geschlossenheit positiv mit der Wahrnehmung von Unfreiheit durch die Mitglieder.

Risiko. Ein nicht signifikanter oder negativer Zusammenhang zwischen der Geschlossenheit des
Revisionspfades und der Wahrnehmung von Unfreiheit würde die Hypothese widerlegen. Dies wäre ein
riskanter Test, da er die Hypothese direkt auf die Probe stellt und die Möglichkeit eröffnet, dass Mitglieder in
geschlossenen Systemen möglicherweise nicht die von der Hypothese postulierte Wahrnehmung von Unfreiheit
haben. Eine solche Untersuchung könnte durch die Verwendung von quantitativen Messinstrumenten zur
Erfassung der Geschlossenheit des Revisionspfades und der subjektiven Wahrnehmung von Unfreiheit
durchgeführt werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Hypothese einer strengen Prüfung bedarf, um ihre
Falsifizierbarkeit zu gewährleisten. Die vorgeschlagenen empirischen Tests und Falsifikationskandidaten
könnten dazu beitragen, die Robustheit der Hypothese zu überprüfen und potenzielle Schwächen in ihrer
Argumentation aufzudecken.

Modell: openai/gpt-4o-mini · Tokens: 2720 · Kosten: $0.0008 · Dauer: 5.72 s
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Stage 3 — Schul-fremde Begutachtung (anthropic/claude-sonnet-4-6, Hacking-Persona)

Die Hypothese verdient ernsthafte Aufmerksamkeit, weil sie ein echtes Phänomen benennt: dass Menschen in
Institutionen — Sekten, psychiatrischen Langzeiteinrichtungen, totalitären Regimen — nicht primär durch
Zwang oder Manipulation des Wollens gebunden sind, sondern dadurch, dass ihnen das begriffliche Werkzeug
fehlt, ihre eigene Lage anders zu beschreiben. Das ist kein Phantomphänomen. Wer je die Literatur über
geschlossene psychiatrische Institutionen der Nachkriegszeit gelesen hat — Goffman, Rosenhan, die frühen
Antipsychiatrie-Debatten — erkennt sofort, worum es geht. Soweit ist die These produktiv. Aber sie trägt
eine Reihe von Schulvoraussetzungen, die innerhalb der deutschen Anthropologie-Tradition selbstverständlich
erscheinen, von außen jedoch erklärungsbedürftig sind. Die erste und folgenreichste ist die Annahme, dass
es eine klar abgrenzbare Ebene der “Selbstdeutung” gibt, die logisch und praktisch vor Handlung und
Wollen liegt — eine Art transzendentale Vorstufe, auf der Kategorien gesetzt werden, bevor das Subjekt
überhaupt in Aktion tritt. Das ist eine strukturell kantianische Architektur, die in der angelsächsischen
Philosophie des Geistes und der Sozialwissenschaft keineswegs als selbstverständlich gilt. Wittgenstein wird
im Synthesetext zitiert, aber sein Einwand liegt tiefer als die These ihn verarbeitet: Wenn es kein Wesen der
dritten Herrschaft gibt, sondern nur Familienähnlichkeiten, dann ist die scharfe Dreistufung — Handlung,
Wollen, Selbstdeutung — selbst eine theoretische Setzung, keine Beschreibung einer vorgefundenen Struktur.
Die zweite Schulvoraussetzung betrifft Plessners Exzentrizität: die Idee, dass das Subjekt grundsätzlich in
der Lage ist, Distanz zu seinen eigenen Kategorien einzunehmen, und dass diese Distanz durch Herrschaft
blockiert werden kann. Das ist ein anthropologisches Postulat, das empirisch nicht neutral ist — es setzt
voraus, dass reflexive Distanz zur Normalform menschlicher Selbstwahrnehmung gehört, nicht zu einer
kulturell und historisch variablen Praxis. Aus meiner Perspektive ist die entscheidende Schwäche folgende:
Die Hypothese beschreibt den Revisionspfad als strukturell geschlossen oder offen, behandelt ihn aber als
Eigenschaft von Institutionen, nicht als Effekt von Klassifikationspraktiken auf die klassifizierten Personen
selbst. Hier greift mein eigener Ansatz: Was die Hypothese als “konstitutive Beherrschung” beschreibt, lässt
sich präziser als ein Spezialfall von looping effects fassen. Wenn eine Klassifikation — psychiatrische Diagnose,
politische Kategorie, religiöse Identitätszuschreibung — auf die klassifizierten Personen zurückwirkt und
deren Selbstverständnis so umformt, dass sie die Klassifikation als natürlich erleben, dann ist das nicht
primär eine Frage der Willkür des Kategoriensetzers, sondern eine Frage der historischen Ontologie: Welche
Arten von Menschen werden durch welche Klassifikationspraktiken in welchen institutionellen Kontexten
hergestellt, und unter welchen Bedingungen können diese Menschen auf die Klassifikation zurückwirken? Der
entscheidende Unterschied zur vorliegenden These: Ich brauche keine vorgelagerte Ebene der “Selbstdeutung”
als eigenständige ontologische Schicht. Es genügt zu fragen, ob die Klassifikationspraktiken einer Institution
so beschaffen sind, dass die Betroffenen Zugang zu konkurrierenden Klassifikationen haben und ob ihre
Rückmeldungen auf die Klassifikation institutionell verarbeitbar sind. Das ist empirisch prüfbar — nicht
durch Kovarianzanalyse mit Intuitionsdaten, wie die Falsifikationsbedingung vorschlägt, sondern durch
historisch-komparative Institutionenanalyse: Wie haben sich Klassifikationspraktiken in psychiatrischen
Einrichtungen, Gefängnissen, religiösen Gemeinschaften verändert, wenn Betroffene Zugang zu alternativen
Beschreibungsressourcen erhielten? Die produktive Anschlussidee lautet also: Ersetze die dreistufige
Architektur durch eine Analyse der Zirkulationsbedingungen von Klassifikationen zwischen Institutionen
und Individuen — das macht die These schärfer, schulunabhängiger und historisch anschlussfähiger, ohne
das genuine Phänomen zu verlieren.

Modell: anthropic/claude-sonnet-4-6 · Tokens: 2906 · Kosten: $0.0241 · Dauer: 28.31 s

Wirkung auf die finale Bewertung

Doppelausweisung intern / nach externer Prüfung im Hauptbericht (Frontmatter finale_summe
und finale_summe_nach_externer_pruefung). Korrekturen werden im Anhang explizit begründet,
nicht im internen Bewertungsblock überschrieben. Eine inhaltliche Auswertung der Stage-Outputs
erfolgt durch den User; gegebenenfalls werden Befunde als zusätzliche Reservoir-Verzweigungen mit
#verzweigung-offen-extern-<thema> und quelle: extern-stage<n> dokumentiert.
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